
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michael Schraml - Multiplikator für die Datenschutzbeauftragten an Grund- Mittel- und Förderschulen in der Oberpfalz 

 

 
 

NEU: 
 

 
 

Inhalt: aktuelle Mustereinwilligungserklärungen und 
Muster für Datenschutzhinweise & Impressum einer 
Schulhomepage 
 

>>> weitere Inhalte folgen <<< 

 
NEU: 

 

 
 
im mebis Kurs „Datenschutz an Grund- 
Mittel- und Förderschulen im 
Regierungsbezirk Oberpfalz“ 
Einschreibeschlüssel: dsgmfsoberpfalz 

 
Office 365: 

 
Der Bayerische 
Landesbeauftragte für 
Datenschutz, Herr Prof. Dr. 
Thomas Petri, empfiehlt 
bayerischen öffentlichen 
Stellen (also auch Schulen) 
äußerste Zurückhaltung beim 
Einsatz von Office 365 und 
vergleichbaren Cloud-
Produkten. Die 
Datenschutzaufsichtsbehörden 
in Deutschland streben 
einheitliche Positionierung zum 
Einsatz von MS Office 365 in 
der öffentlichen Verwaltung an. 
Der Zeitpunkt eines 
Ergebnisses ist aktuell noch 
nicht absehbar. 

 
 

Messenger-Dienste 
 
setzen die Einwilligung der Nutzer in die 
Verwertung ihrer Nutzungsdaten durch den 
Anbieter voraus und sind daher aus 
datenschutzrechtlicher Sicht ungeeignet für 
eine schulische Nutzung! 
 
Des Weiteren ist die Nutzung von  z.B. 
WhatsApp erst ab Vollendung des 16. 
Lebensjahres erlaubt. 


